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Bürgermeisteramt.
Bekanntmachung.

über die Regelung des Fleischverbrauck's und
den Handel mit Schweine».

§ 1. Als Fleisch und Fleischwaren im S nne
dieser Verordnung gelten.

1. das Muskelfleisch mit eingeivachsenen Kno¬
chen von Rindvieh. Schafen und S yweincn
(Schlachtviehfleisch) sowie Hühner.

2. das Mnskelfleisch mit eingewachsenen Kno
chen von Rat-, Dam-, Schwarz- und Rehwild
(Wildbret) ,

3. roher, gesalzener oder geräucherter Speck
und Rohfett, .

4. die Eingeweide des Schlachtvlehs,
5. zubereitetes Schlachtviehfleisch und Wild¬

bret sowie Wurst. Fleischkonserven und sonstige
Dauerwaren aller Art.

Vom Fleische losgelöste Knochen, Euter, Fü¬
ße, mit Ausnahme der Schweinepfoten, Flecke,
Lungen, Därme (Gekröse), Gehirn und Ulptz-
maul, ferner Wiloaufbruch einschließlicĥHerz
und Leber sowie Wildköpse gelten nicht als Fleisch
und Fleischwaren.

§ 2. Die Landeszentralbehörden oder die von
ihnen bestimmten Behörden können den Ver¬
brauch von Fleisch und Fleischwaren einschließ¬
lich Wildbret und Geflügel/ die dieser Verord¬
nung nicht unterliegen, ihrerseits regeln̂ Hierbei
darf jedoch die nach§ 6 Abs. 1 vom Staatssek¬
retär detz Kriegsern ährnngsamtö festgesetzte Höchst-
meng» an Fleisch und Fleischwaren, die dieser
Verordnung unterliegen, nicht erhöht werden.

§ 3. Die Verbrauchsregelungerfolgt durch
die Kommunaloerbände. Diese können den Ge¬
meinden die Regelung für die Gemeindbezirke
mit Ausnahme der Erteilung oder Versagung
der Hausschlachtungsgenehmignngen übertragen.
Gemeinden, die nach der letzten Volkszählung
mehr als 10000 Einwohner hatten, können die
Uebertragung verlangen.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen
bestimmten Behörden können die Kommunalver¬
bände und Gemeinden für die Zwecke der Re¬
gelung vereinigen, sie können auch die Regelung
für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirks selbst
vornehmen. Soweit die Regelung hiernach für
einen größeren Bezirk erfolgt, ruhen die Besug-
nisse der zu diesem Bezirk gehörenden Stellen.

§ 4. Fleisch und Fleischwaren dürfen entgelt-
ich oder unentgeltlich an Verbrauchern nur ge

gen Fleischkarte abgegeben und von Verbrcu
chern nur gegen F.eischkarte bezogen werden.
Dies gilt auch für die Abgabe in Gast-, Schank
und Speisewirtschaften, sowie in Vereins- und
Erfrischungsräumen und Fremdenheimen. Es
gilt nicht für die Abgabe durch den Selbstver¬
sorger an die im § 12 Abs. L genannten Per¬
sonen.

Den Verbrauch in Krankenhäusernund an¬
deren geschlossenen Anstalten können die Kommu
nalverbände in anderer Weise regeln.

ß 5. Die Fleischkarte gilt im ganzen Reiche.
Sie besteht aus ei er Stammkarte und mehrer¬
en Abschnitten(Flei schmarken) . Die Abschnitte
sind gültig nur im Zu ammenhange mit der
Stammkarte.

Der Bezugsberechtigte oder der Haushaltungs-
Vorstand hat auf der Stammkarte seinen Namen
einzutragen. Die Uebertragung der Stammkarte
wie der Abschnitte aus andere Personen ist ver¬
boten. soweit es sich nicht um solche Personen
handelt, die demselben HaushAt angehören oder
vorübergehend gepflegt werden.

Der Staatssekretär des Kriegsernährungsamts
erläßt nähere Bestimmungen über die Ausge
staltung der Fleischkarte.

§ 8. Der Staatssekretär des Kriegser¬
nährungsamts fetzt fest, welche Höchstmengen an
Fleisch und Fleischwaren auf die Fleischkarte be¬
rgen werden darf und mit _welchem Gewicht
die einzelnen Arten von Fleisch und Fleischwa-
cen auf die Höchstmenge anztrechnen sind. Hier¬
bei ist auf eine entsprechend geringere Bewer¬

tung des Wildes, der Hühner und der Singe'
weide Bedacht zu nehmen.

Wenn im Bezirk einer Kommunalverb ander
die Nachfrage aus den verfügbaren Fleischbestän¬
den voraussichtlich nicht gedeckt werden kann, hat
der Kommnnalverband die jeweilig festgesetzte
Höchstmenge entsprechend herabzusetzen oder durch
andere Maßnahmen für eine gleichmäßige Be¬
schränkung iin Bezüge von Fleisch und Fleisch-
waren oder einzelner Arten davon zu sorgen.

8 7. Jede Person erhält für je vier Wochen
eine Fleischkarte.

Kinder erhalten bis zum Beginne des Kalen¬
derjahres, in dem sie das sechste_ Lebensjahr
vollenden, nur die Hälfte der festgesetzten Wo¬
chenmenge. Dies gilt auch für die für Selbst¬
versorger nach8 13 festgesetzten Verbrauchsmen¬
gen. Auf Antrag der Bezugsberechtigten kann
der Kommunalverband anstelle der Fleischkarte
Bezugsscheine aus andere ihm zur Verfügung
stehende Lebensmittel ausgeben.

8 8 . Die Kommunalverbände haben die Zu¬
leitung von Fleisch und Fleischwaren an Schläch¬
tereien(Fleischereien, Metzgereien), Gastwirtschaf¬
ten und sonstige Betriebe, in denen Fleisch und
Fleischwaren gewerbsmäßig an Verbraucherab-
qeg den werden, zu regeln. Sie haben durch
Einführung von Bezugsscheinen oder auf andere
Weise fü. eine ausreichende Ueberrvachungdie¬
ser Betriebe zu sorgen.

8 9. Dis Verbrauchsregelung erstreckt sich
auch auf die Selbstversorger. Als Selbstver¬
sorger gilt, wer durch Hausschlachtung oder
durch Ausübung der Jagd Fleisch und Fleisch¬
waren zum Verbrauch im eigenen Haushalt ge¬
winnt.

Mehrere Personen, die für den eigenen Ver¬
brauch gemeinsam Schweine mästen, werden
ebenfalls als Selbstversorger angesehen. Al»
Selbstversorger können vom Kommunalverbande
ferner anerkant werden, Krankenhäuser und ähn¬
liche Anstalten für die Versorgung der von ih¬
nen zu veiköstigenden Personen, sowie gewerbli.

1.
Bon H. Leugauer.

Nachdruck verboten.

Eine Frau scheint nicht vorhanden zu sein;
nur die Schwester des Hausherrn, ein verhutze^
tes. zahnluckiges, mageres Weiblein, das mich
stets lebhaft an die Knusperhere von hänsel von
Hänsel und Gretel erinnert, obgleich eine stille
Freundlichkeit ihr Wesen veschönert und zertwer-
lich sogar anziehend macht, erkundigt sich manch¬
mal nach meinem Befinden und Wünschen. L' e
steigt dann hüstelnd und auf einem Stock gestutzt,
die schmale, stelle Holztreppe herauf und klopst
bescheiden an meine Tür. .

Gerne öffne ich ihr und gebe ihr bereitwilligst
Ausknuft. , , ^ Ä , ..

Sie möchte wissen, wie mrc der Kaffce schmeckt
ob da« Fleisch, das uns vom nahen Dorfe ge¬
bracht wird, nicht allzu zäh und die gebratenen
Tauben hübsch zart gewesen seien;

Ich erkläre mich mit allem zufrieden; auch
wenn die liebe Kuh noch ein wenig älter und
ederner, die Tauben härter und magerer uub
der Kaffee noch zehnmal wässeriger gewesen wäre
ich hält, es doch niemals übers Herz gebracht,
darüber zu klagen.

Und so stieg mein kleines Hutzelwerblein im
mer ganz fröhlich wieder hinab in die rauchge
schwärzteNiederung des Erdgrschosses, da« dre
Küche und wie e« scheint, auch ihr Zimmerchen
barg.

Einmal aber geschah doch etwas, was die öde
Einförmigkeit und Eceignislosigkeit meines jetzi¬
gen Einsiedlerlebens unterbrach und meine schon
etwas stumpf gtwordenen Sinne wieder aufrüt-
telte.

Meinem alten Hutzelweiblein war zur Unter¬
stützung und Hilfe in den Haushallungsarbeitea
ein blutjunges Bauermädchen beigesellt.

Besagtes Baaermädchen redete mich in den er¬
sten Tagen in einem so unverfälschten Dialekt an,
daß ich die größte Mühe hatte, den mutmaßli¬
chen Sinn ihrer Worte herauszusinden.

Darüber schien nie Kleine sehr erstaunt, säst
beleidigt zu sein, denn sie vermied es mehr und
mehr, mir die Gnnst ihrer Unterhaltung zu scheu¬
ten, und in den letzten Tagen hatte sie meisten»
schweigend das Essen gebrachtuno Tischtuch und
Geschirr ebenso wieder sortgenommen.

Diesen Morgen aber passierte ihr ein Fehler,
den ich mir gar nicht erklären kann. Statt mei¬
ner derben, hohen Lederstiefel, die ich zu meinen
Gängen im feuchten morgenfrischen Wald benö¬
tigte stellte mir die kleine Zerstreute ein Paar
feine glänzende, neue Herrenstiefeletten französt
scher Mode, frisch geputzt vor die Tür

„Trine!,, ruse ich in den Hof hrnab.
Die Kleine kommt angerannt.
„Wos will darHerce . . ich muoß grad ha

Säue futtere . - „
Du hast meine Schuhe nacht gebracht, den

die Stiesel, die dort stehen, gehören mcht m,r.
Die Trine sängt laut zu lachen an.
„Maria und Joseph - - so etles . . . en

Herrn Jul, » san's die se»nrgen.

Dann springt sie fort. Die fremden Stiefel
im Atme und kommt längere Zeit nicht mehr.

Endlich erscheint sie.
„Dös san en Herrn dö seinigen, net wahr?"
Ich bejahe und nehme mein Eifl entum an mich.
Aberm-stne Neugierde ist geweckt.
„Trine", sage ich, „Ihr habt also noch einen

Gast int Haufe außer mir? .̂Wer ist es denn?
Warum bekomme ich ihn niemals zu Gesicht?"

„'s is 'n seine . . . 'n ganz noblichte Herr,
aber wissen bürt m'n as net, das er da is ",
berichtete die Trine,

„Warum denn das?"
„Weil er krank is und kein' Menschen leiden

kann und niemand sehe» mag" . - -
„Wie heißt er den?"
„Herr Kules heitzt er und im :Elsaß ist er

dahoam-"
Mehr konnte ich der Trine mit bestem Mu¬

len nicht entlocken.
Sie schlug sich derb auf den Mund, wie um

sich selbst ihrer Geschwätzigkeit halber zu strafen
und stürzte dann davon, eiligst die Treppe wie¬
der hinab.

Gedankenvoll blieb ich zurück.
Wo wohnte der Fremde?
Warum sah ich den Geheimnisvollen niemals?
Hatte auch mein Hutzelweiblein das Verbot

erhalte», feine Anwesenheit(zu erwähnen?
Ich wundere mich selbst, wie die Entdeckung,

daß auch noch rin anderer Gast im Hause weil-
t», mich aufregt.

In der dichtbevölkerten Stadt kummirt sich



erzsrgung ihrer Ange-
en Arbeiter für die Selbstversorgungdurch

Schlachjung von Rindvieh mit Ausnahme von
Kälbern bis zu sechs Wochen ist die Anerkennung
von der Genehmigung der Landeszentralbehörde
oder der von dieser bestimmten Stelle abhängig.

Die Veräußerung von Schweinenm t einem
Lebensgewicht von mehr als 25 Kilo gram darf,
auch wenn es sich nicht um Schlachtschweine
handelt§ 6 der Verordnung über die Schlacht¬
vieh- und Fleischpreise für Schweine und Rin
der vom 5. Apnl 1917, Reichs-Gesetzbl' S
319, nur an die staatlich bestimmten Viehabnah
mestellen oder deren Beauftragte erfolgen. Der
Erwerb dieser Schweine durch andere Stellen
oder Personen ist nur mit Genehmigung der
Landeszentralbehörden oder der von diesen be
stimmten Stellen zulässig.

8 15. Selbstversorger bedürfen zur Haus
schlachtung von Schweinen und von Rindvieh
mit Ausnahme von Kälbern bis zu sechs Wo
chen, der Genehmigung des Kommunalverban

Die Genehmigung hat zur Voraussetzung,
daß der Selbstversorger das Tier in seiner
Wirtschaft mindestens drei Monaten gehallen
hat. Die Landeszentralbehörden haben Borkehr
ung zu treffen, daß, wenn infolge der Haus¬
schlachtung der Fleischvorrat des Selbstversor¬
gers die ihm zustehende Fleifchmeuge§ 13 über
steigen würde oder ein Verderben der Vorräte
zu befürchten ist, die Genehmigung versagt
wird oder die überschüffigen Mengen an beson
dere Stellen gegen Entgelt abgeliesert werden.

Hausschlachtungen von Kälbern bis zu sechs
Wochen, von Schafen und Hühnern sind dem
Kommunalverband anzuzeigen. Die Landeszent¬
ralbehörden können auch diese Hausschlachtungen
von der Genehmigung abhängig machen.

Die Verwendung von Wildbret im eigenen
Haushalt sowie die Abgabe an andere sind dem
Kcmmunalverband anzuzeigen.

§ II . Die Kommunalverbändehaben die
Hausschlachtungen zu überwachen. Sie haben
Ueberwachungspersonenzu bestellen, die insbe¬
sondere das Schlachlgewi üt genau zu ermitteln
und darüber eine amtliche Bescheinigung auszu
stellen haben. Die Landeszentralbehörden erlas¬
sen die näheren Bestimmungen; sie haben festzu
setzen, Teile der Tiere beim Ausschlachten vor
der Ermittlung des Schlachtgewichts zu .trennen
sind, und über die Art der Gewichtsermittlung
Grundsätze aufzustellen.

Der Selbstversorger hat von dem durch die
Hausschlachtung von Schweinen gewonnen Flei¬
sche an den Kommnnalband gegen Zahlung einer
angemeffenen Vergütung Speck oder Fett in
folgenden Mengen abzugeben.

wenn das Schlachtgewichtdes Schweines be¬
trägt:
mehr als 60 bis 70 Kilogramm, einschließlich:
1 Kilogramm,
mehr als 70 bis 90 Kilogramm einschließlich;

2 Kilsgram,
mehr als 80 Kilogramm für weitere angefange
ne je 10 Kilogramm

Ist dos Schwein früher zur Zucht benutzt
worden, so sind 3 vom Hundert des Schlacht¬
gewichts in Speck oder Fett abzuliefern. Die
Landeszentralbehörden erlassen die zur Durch¬
führung der Abgabepflicht erforderlichen Bestimm¬
ungen; sie können die Abgabepfiicht erhöhen und
bestimmen, daß von Schweinen, deren Ertrag an
Liesen- (Wammen-) Fett weniger als l l/s Kilogr.
beträgt, kein Speck oder Fett abgegeben zu
werden braucht.
_ Sie werden anordnen, daß an Stelle des
Speckes oder Fettes andere Teile des gewonne¬
nen Fleisches abzugeben sind und Vorschriften
über die Haltbarmachungder abzugebenden
Mengen erlassen. Die Verpflichtung zur Abga¬
be von Speck oder Fett entfällt bei Hausschlach
tungen von Schweinen in gewerblichen Betrie
den, Krankenhäusern und ähnlichen Anstalten,
die gemäß§ 9 Abs. 2 vom Kommunalverband
als Selbstversorger, denen nach den geltenden
Vorschriften bei besonders anstrengender körper¬
licher Arbeit im Verwaltungswge Fettzulagen
gewährt werden können oder zu deren Haushalt
solche Personen gehören.

lieber Streitigkeiten, die sich aus der Durch
sührung der Vorschriften im Abs. 3 und 3 er¬
geben, entscheiven endgültig die von den Lande«
zenlralbehörden bestimmten Behörden.

§ 12. Den Selbstversorgern ist das aus der
Hausschlachtung oder durch Ausübung der Jagd
gewonnene Fleisch nach Maßgabe der Vorschuss
ten im § 18 zum Verbrauch im eigenen Haus
halt zu belassen.

Hierbei gelten als zum Haushalt gehörig auch
ne Wirtschaftsangehörigen einschließlich des Ge
indes sowie ferner Naturalberechtigte, insbeson
dere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie kraft
ihrer Berechtigung oder als Lohn Fleisch zu be¬
anspruchen haben.

§ 13. Der Selbstversorger hat anzugeben,
innerhalb welcher Zeit er die Fleischvorräte ver¬
wenden will. Für diese Zeit erhält er für sich
und die von ihm verköstigten Personen nur so
viele Fleischkarten, als ihm nach Abzug der
Vorräte noch zustehen.

Wildbret und Hühner werden mit der nach
§ 6 vom Staatssekretär, des Kriegsernährungs-
amts für die Reichsfleischkarte festgesetzten Höchst¬
mengen angerechnet.

Bei der Anrechnung von Schlachtviehfleisch,
außer von Fleisch van Kälbern bis zu drei
Wochen und von Schweinen, ist eine Wochen¬
menge zugrunde zu legen, die um zwei Drittel
>öher ist, als die nach § 0 festgesetzte.

Bei der Anrechnung von Schlachtviehflersch
von Kälbern bis zu drei Wochen und von
Schweinen sind folgende Wochenmengen zugrun¬
de zu legen:

bei Kälbern bi« zu drei Wochen 500 Gramm
bei Schweinen mit einem Schlachtgewichte

von mehr als 60 Kilogramm 500'Gramm,

von mehr als 50 Kilogramm bis 60 Kilo¬
gramm von 50 Kilogramm und wenia»

WO Gramm. 9 '
SDte nach § 11 Abs. 2 abzuliefernden Fleisch,

mengen sind nicht auf die Fleischkarten anzurech
neu und kommen für die Berechnung der
Schlachtgewichtszum Zwecke der Fleischkarten-
anrechnuiig nicht in Ansatz.

Der Staatssekretär des KriegsernährungSamt«
kann die Sätze für die Anrechnung von Schlacht

lviehfleisch vorübergehend erhöhen.
Fleisch zur Selbstversorgung darf aus Haur-

schlachtungen die zwischen dem 1. September
und 31. Dezenib.r erfolgen, höchstens für die
Dauer ernes Jahres, aus Hausschlachtungen in
der übrigen Zeit höchstens für die Zeit bis zum
Schluffe des Kalenderjahrs belassen werden.

8 14. Fleisch und Fleischwaren, die aus bet
Hausschlachtunggewonnen und dem Selbstver-
lsrger zur Selbstversorgung überlassen sind
dürfen gegen Entgelt nur an den Kommunal¬
verband oder mit deffeu Genehmigung abaeqe-
ben werden ‘

Die Landeszentralbehörden können weiterge-
heirde Einschränkungenanordnen.

8 15. Fleisch, das aus Notschlacktungen an-
fallt, unterliegt nichts der Berbrauchsregel na
wenn es bei der Fleischbeschau für minderwertig'
oder nur bedingt tauglich erklärt wird. Fleisch
das ohne Beschränkung für den menschlichen&e
nu6 tauglich befunden wird, unterliegt der Ber-
brauchsregelung: dem Selbstversorger ist es nach
Maßgabe des K 13 anzurechnen.

8 16. Die Landeszentralbehörden oder die
von ihnen bestimmten Behörden können anord¬
nen, daß Fleisch und Fleischwaren mit Ausnah¬
me von Wild und Hühnern, aus einem Kommu¬
nalverband oder größeren Bezirke nnr mit be¬
hördlicher Genehmigung ausgeführt werden dür¬
fen.

8 17. Die Landeszentralbehördenoder di«
von ihnen bestimmten Behörden erlaffen die zur
Ausführung dieser Verordnung erforderlichen
Bestimmungen. Sie bestimmen, welcher Verband
als Kommunalverband gilt.

8 13. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und mit Geldst afe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen wird bestraft.

1. wer entgegen den Vorschrieften im § 4
»bf. 1, § 14 Abs, 1 orec den nach8 14 Abs:
2 erlaffenen Bestimmungen Fleisch oder Fleisch¬
ware,l abgibt, bezieht oder verbraucht. '

2. wer den Vorschriften im 8 5 Abs. 2 8 9
8 11 Abs. 2 oder den auf Grund des

8 1 Abj. 1. und 3 erlassenen Bestimmungen
zuwiderhandell:

3. wer ohne die nach § iss erforderliche« e-
nehmlgung eine Hausschlachtung vornimmt oder
vornehmen läßt:

4. wer es unterläßt, die vsrgeschriebrnen An-
zelgen an den Kommunalverbandzu erstatten
oder wissentlich unvollständige oder unrichtiae
Angaben macht: B

bekanntlich keiner um den anderen.
Aber hier in der Einsamkeit, da lechzt man

nach Gesellschaft, nach dem Umgang mit Gleich
gesinnten, nach einer neuen, in geheimnisvolles
Dunkel gehüllten Bekanntschaft.

Aber es vergingen Tage und ich erfuhrnichls
Rur eines Nachts, ich konnte der Hitze halber
lange nicht einschlasen, da schien es mir, als
hörte ich im Stockwerk unter mir ein hartes
trockenes, qualvolles Husten!

Das ist der Fremde, sagte ich mir.
Am kommenden Morgen sah ich,wie mein lie

bes Hutzelweiblein einen älteren, schwarzgekleide
ten Herrn die Treppe hinabführte.

Dann verschwanden beide in einem Zimmer
des ersten Stockwerks.

Nun wußte ich doch einiges von dem Geheim
nisvollen. Er war krank und empfing den Be
such des Arztes.

Die nächsten Tage aber dachte ich nicht mehr
an ihn! Nein« liebe Mutter hatte mir geschrie¬
ben und mir eine freudige Nachricht mitgeteilt
Teils wegen meiner brillanten Examensnote und
sonst vorzüglicher Qualifikation, teils auf Em¬
pfehlung einer einflußreichen Persönlichkeit, >k>ie
uns etwas verwandt ist, hatte man sich entschlos¬
sen, mich demnächst in das Ministerium berufen
zu wollen.

Regierungsakzessist. . . Hurra . . . das ist
der erste Schritt zum Staatsministtl!

Ich bin nicht Stolz, aber ich glaube, dieser
Umstand wird ausschlaggebend bet meiner h,ss
den Berta sein.

Ich meine nämlich bem-rkt zu haben, daß
das liebe Mädchen etwas hält auf R ang und
Titel und, da ich ihr keinen Reichtum zu bieten
habe,,so muß sie der sicher'zuerreichende„Re
gî rungsrat" dafür schadlos halten. Bei meiner
Rückkehr werde ich es wagen, um ihre Hand
anzuhalten.

Wie wird sich Mutter freuen.
Eine kleine Andeutung über die Person ihrer

künftigen Schwiegertochter werde ich in meinem
nächsten Briefe machen.

Mütterlein läßt mir sicher freie Wahl und ist
zufrieden und glücklich, wenn ihr Herzensjungees ist.

Wir haben nun Ende August.
Die große Hitze und Dürre der letzten Wo

chen hält noch immer an.
Wie lange ist schon kein Regen mehr gefallen

Die Waldwege bedecken sich mit trockenen Tan¬
nennadeln, das Waldbächlein, das sonst queö-
srisch und hurtig über die moosigen Steine
prudelt, ist beinahe ganz versiegt, unb der wil¬

de Tymian, der Strecken seines Ufers bedeckt,
wird gelb und haucht im Vorbeigehen noch ei¬
nen würzigen Duft aus, der fast belaubend auf
mich wirkt.

Es ist mir heute nicht möglich, mein gewohn¬
tes Mittagsschläfchen zu machen. Die entsetzli¬
che Schwule im Zimmer beklemmt mich und
macht mir Kopfschmerzen.

Ich gehe daher hinunter und setze mich in
die sogenannte Laube, ein wackeliges Holzlatten-
gefteü, das auf drei Seiten von blühenden,

hochrankenden Feuerbohnen umwuchert wird.
Aber ich vermag in meinem mitgebrachten

Büchlein nicht zu lesen.
Langbeinige Waldschnaken umsurren mich'blut-

gierig zu Hunderten, und aus dem geöffneten
Kuchenfenster tönt Jammern und Lamentieren.
Als es mir zu arg wurde, steckte ich meinen
Kopf durch das Fenster und schaute hinein.
' Auf dem Herde verprozzelt noch Essen: vaS
Hutzalweibchen aber steht mit hochgeröteten Wan-
gen davor und jammert, daß die schöne Gottes¬
gabe so zugrunde gehen muß. Die Trine meint
vorsorglich:

„Jetzt aber löschen wir das Feuer doch ab ,
er kommt nicht zum Essen heim. . ist ja doch
alles schon schwarz und kaput."

„Es muß ihm etwas passiert sein", klagt
weinend das Huntzelweiblein, „ so lange ist er
noch nie aus geblieben. Und wo er erst so krankwar

wenn man nur jemand hätte, ihn zusichen"
Jetzt halte ich es für an der Zeit, mich be-

merkbar zu machen; ich räuspere mich laut.
„Jeffe . der Herr Doktor." schreit die Trine

erfreut, „der könnt als in den Wald gehen
und den Herr» Jules suchen. . ."

„Wen soll ich juchen?" fragte ich boshaft u.charf.
„Das Hutzelweiblein sagt besänftigend;
„Ach Gott, Herr Doktor, so ein armer, kran-

et Mensch, wie der und jetzt ist er schon drei
bis vier Stunden im Wald und kommt nicht
zurück: kann ihm leicht was zugestoßen sein."
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5. wer den auf Arund der §§ 2, 3, § 4 gib'
2, § § 8, 16, 17 erlassenen Bestimmungen zu
wiederhandelt.

Neben der Strafe können die Gegenstände
aus die sich die strafbare Handlung bezieht, ein¬
gezogen werden , ohne Unterschied, ob sie dem
Täter gehören oder nicht.

§ 19 . Der Staatssekretär des Kriegsernähr-
un gsamts kann Ausnahmen von den Vorschrif¬
ten dieser Verordnung zulassen.

Die gleiche Befugnis haben die Landeszentral-
behördcn und die von ihnen b stimmten Stellen
sie bedürfen zur Zulassung von Ausnahmen der
Zustimmung des Staatssekretärs des Kriegser¬
nährungsamts . Ausnahmen von Ecnhaltung der
Vorschrift im § 9 Abs. 3, von der im § 10
Abs. 2 vörgeschriebenen Mästungssrist und den
Vorschriften im § 11 Abs . 1 können die Lan-
detzentralbehörden ohne diese Zustimmung zu¬
lassen.

Vorstehendes wird veröffentlicht.
Hadamar , den 22. Nov. 1917.

Der Bürgermeistern
Dr . Decher.

Der Weltkrieg.
Kerenskis Truppen

gehen zu den Bolschewicki.
Kopenhagen , 22 . Nov . Die in Stockholm be¬

stehende Auslandsvertreiung der Bolschewicki
gibt bekannt , daß die Truppen Kerenskis zu den
Bolschewicki übergetreteu seien. Der General,
öer diese Truppen geführt habe, sei zu Kaledin
entsandt worden , um mit diesem Verhandlungen
einzuleiten . Der Nationalrat der Ukraine habe
ein Heer von 150000 Mann gegen Kaledin
entsandt das in Südrußland operiere.

Brussilow verwundet.
Schweizer Grenze , 22 . Nov . Den Basl ..Nachr

zufolge meldet „Manchester Guardian " aus
Moskau , daß bei den .dortigen Straßenkämpfen
General Bruffilow durch einen Granalsplilter
verwundet worden sei.

1200 « Tonnen versenkt
Berlin , 21 . Nov . An der englischen Westküste

wurden durch, 'unfere Unterseeboote neuerdings
12000 Brultoregistertonnen versenkt. Unter den
versenkten -Schiffen befand sich der englische Dam-
pftr „The Maruis , sowie der bewaffnete tiefe-
iadene französische Dampfer Lougwp.

Der Ehef des Admiralstabes der Marine.

Schweizer Notwendigkeit.
Basel , 22 . Noo . Der schweizerische Bundesrat

hat erheblich verschärfte Bestimmungen über die
Grenzpolizei und über die Ueberwachung der
Ausländer in der Schweiz erlassen. Darin ist
eine Landesverweisung im Verwaltungswege und
«ne Internierung vorgesehen.

Fokales.
* Hadamar , 23 . Noo . Gestern Nachmittag

5 Uhr fand eine Sitzung des Herrn des Magist¬
rats und der Stadtverordneten im Sitzungssaa e
des Rathauses unter dem Vorsitze des Herrn
Stadtverordnetenvorstehers Preußer mit folgen
der Tagesordnung statt.

Tagesordnung.
1.Reinigung der Schulsäle
2 . Zuschuß zu den Kosten einer neuen Geden

tafel auf der alten Brücke.
3 . Kosten zur Beschaffung und der Futterkasten

für die Ziegenböcke.
4 . Erhöhung der Gaspreise.
5 . Räume für die Töchterschule.
6 . Vertagung der Stadtverordnetenwahl.

Beschluß.
ad . 1. Für die Reinigung der Schulsäle wird
der Ww . Haas eine Vergütung von 368 Mar
und der Ww . Schädel eine solche von 27o A
Mark für die Zeit der Teuerung bewilligt,
ad . 2 . Wird zurückgestellt
ad . 3 . Wird bewilligt,
ad . 4 . Wird zur Kenntniß genommen und zwar
das Schreiben vom 13 . Okt . d. Jrs.

ad . 5. Die Versammlung gibt ihre Zustim
mung zu dem Vorschlag des Kuratoriums , wo
nach die Mädchenschule in 3 Räume des mild¬
ere» Stockwerks im alten Conoikl untergebracht

und die Wohnung im oberen Stockwerk dem'Do
mänenrentnieister als Wohnung überlassen wird

ad . Die Versammlung beschließt die Stadt
verordnetenwahl um 1 Jahr zu verschieben.

' Hadamar , 23 . Nov. Dem Oberarzt Herr
Oswald Fohr , Sohn des Herrn Oswald Fohr,
Inhaber des eisernernen Kreuzes 2 Klasse wurde
auf dem östlichen Kriegsschauplätze mit dem ei
'erneu Kreuze 1 . Klaffe ausgezeichnet.

_ * Hadamar , 23. Nov. Dem Musketier Karl
Stahl , Sohn des Herrn Hotelbesitzers Joses
Stahl , wurde für bewiesene Tapferkeit vor dem
Feinde das eiserne Kreuz 2 . Klaffe zuteil.

* Hadamar , 24 . Nov. Dem Musk. Karl
Becker, Sohn des Peter Becker von hier , wurde
ür tapfere Verhalten vor dem Feinde , das Ei-
erne Kreuz 2 . Klasse verliehen.

Hadamar , Zum Besten der hiesigen La¬
zarette findet Sonntag d. 2 . Dezember abends
8 Uhr eine Theateraufführung statt . „ Es wer¬
den nur muntere Sachen geboten . Junge Mäd¬
chen werden in den nächsten Tagen die Kartei,
verkaufen, und es ist zu wünschen, daß des ed-
m Zweckes wegen der Saalbau Duchscherer ge-
üllt wird.

Hangenmeilingen , 22. Nov. Der Tam¬
bour Joh . Buß , Sohn des Maurers I . Buß
von hier, erhielt für besondere Tapferkeit das
Eiserne Kreuz 2 . Klasse. Sein Bruder Georg
Buß erhielt vor einiger Zeit die Hessische Tap¬
ferkeitsmedaille.

»Hadamar . 22 . Nov . Die Handelskammer
M Lrmburg Lahn wird am Mittwoch den 28
November ds . Jrs . nachmittags 2 S/' übt im
Hotel Pr .ußischer Hof zu Limburg Lahn -ine
ckolljamnilmig abhalten mit folgender Tagesord¬
nung.

1. Geschäftsbericht
2. Novelle zum Handelskammergesetz
3. Zusammenlegung von Brauereibetrieben
4 . Eisenbahnangelegenheiten.
5 . Postsachen.
6 . Sonstiges.

* Heuchelheim , 22 . November Dem Bür-
germersterstellvertreter Becker, der die Dienst , e-
schafie be§ hiesigen Bürgermeisteramtes seit 2 \
fahren geführt hat , wurde da« Verdienstkreuz
für Knegshilfe verliehen . *

Vermischt«».
Butt r kein Zahlungsmittsl . Das Be¬

zirksamt rn Würzburg hatte sich mit eiuem ei>en
artigen , aber zeitgemäßen Fall zu beschäftigen.
Elner Bauersfrau war von der Gendarmerie
Butter abgenommen worden , die stein die .' Stadt
bringen wollte. Die Frau machte beim Bezirks
amt geltend, daß sie die Butter zu Geschäftsleu-
ten bringen wollte, die ihr sonst nicht die qe-
wunfchteil Waren geben würden . Im Magistrat
der Stadt Würzburg , wo dieser Fall zur Sprache
kam, wurde ausdrücklich daraus hingewiesen,
daß eine Warenabgabe unter solchen Bedingun-
^u unzuiassig se,, und daß frie  Geschäftsleute,
bte solche Bedingungen stellen, sich strafbar mach-ten.

D »e Ueberwachung des Reiseverkehrs
wird außer durch die Bahnbediensteten (Zugführ¬
er, Schaffner , Zugrevesoren , Bahnhofbeamte , z.
Z. auch durch besondere Beauftragte der Heeres¬
verwaltung ^wahrgenommen . Die Beauftragten
tragen Zivilkleidung . Auf Verlangen haben sie
den Reisenden ihre » vom Kriegsministerium oder
von einem Generalkommando ausgestellten Aus¬
weis vorzuzeigen. Der Ausweis ist mit abgestem
oecker Pho ' ographie des Inhabers versehen . Sie
»>d jterechtigt von jedem Reisenden zu verlan¬

gen, daß er sich über Zweck und Ziel der Reise
ausweist . Vor der Vornahme von Prüfungen
laRn sie auf den Bah ihöfen den Aufsichtsbeam-
len und in den Zügen den Zugführer unter Vor-
zergung ihres Aisweises zu verständigen.

ea.

ca.
«0 i,«e Weinflaschen
4 « um Steinkrüge

abzugcben.
Hadamar , 23. Nov. 1917.

Karl Sicb -rt Rentner.

„Wie alt ist er denn dieser Herr Jules ?" er
kündigte ich mich."

Allee , was böse in,mir ist, wird wach. Jetzt
soll ich den Unbekannten suchen, der sich nie um
wich kümmerte , sich niemals sehen ließ, mir sei¬
ne Anwesenheit zu verbergen suchte und mich
vielleicht haßte und verachtete, ohne mich zu
kennen, bloß weil ich ein Mensch und er ein
Menschenfeind war!

Das Hutzelweiblein besinnt sich unterdessen:
„So zwischen dreißig und vierzig ist er ", sag

!e sie dann zaghaft und bittend . Ich aber weil
°e mich rasch um.

„Dann ist er kein Kind . mehr , und er wird
Wn selbst heimfinden.

Damit kehre ich zurück in die Laube und
Mmere mich nicht mehr um die beiden ganz
^rblüfft Dreinschauenden.

Aber nicht lange vermag ich es aurzuhalten-
Mn besseres Ich gewinnt wieder die Oberhand,
imi , wie abscheulich und roh hast du gehandelt
^hnt mein Gewissen.

Ist e« nicht Christenpflicht , nach dem Kranken
'"suchen?

kennst du ihn denn ? Weißt du sein Schicksal
"e cs Hochmut und Menschenverachlung sein,

den Mann zwingt , sich in die Einsamkeit
a sluchten?
ii« t8 "icht cbensogul ein erlittenes Leid,
" schweres Erleben sein?

laicht sich nicht auch das totwunde Tier inJ, «chatten und das Dunkel des Waldes
" um ungesehen zu sterben?

zu-

Am bleigrauen Himmel steigt nunmehr lang¬
sam eine dunkle , drohende Wolkenwand auf.
tzin Gewitter ist offenbar im Anzug.

„Und ein Wetter kommt auch", kreischt jetzt
die Trine jammervoll auf.

Mein Entschluß ist gefaßt.
»Ich geh ' den Herrn Jul . ö zu suchen", sagte

ich tröstend zu den Frauen.
„Nehmens doch die Hundle und ein Regen

dachl mit ! " gibt das Hutzelweiblein a .s guten
Rat-

Die Trine koppelt im Stall zwei junge Da¬
ckel los.

Sie kennen mich und umkläffen mich freudig.
Das Hutzeliveiblein bringt mir einen Riesen¬

schirm und erklärt nur alle Lieblingsplätzchen
des Herrn Jules.

„Die Hunderle finden ihn schonj Passeus aus
Herr Doktor , die kennen sich aus im Wald"

„Kann mir nur erwünscht sein , antwortete ich
trotzig, mich ins Unvermeidliche fügend , „ denn ich
selbst kenne den Herrn Jules nicht, und auch
Nichtsein Lieblingsplätzchen im Walde .' "

Behüt ' Gott !"/schreit,mir die Trine nach, und
das Hntzelweiblein klopft mir anerkennend die
Schulder.

„Do ein ljeber , gefälliger Herr , wie doch der
Herr Doktor ist""

Mit gemischten Gefühlen trete ich meinen
Waldsparziergang an ..

Kein Lüftchen weht , kein Vogel singt ' es ist
lie bange Erwartung vor dem Sturme ; der un¬
heimlich still und bleiern auf dem Walde lastet.

Etwa eine halbe Stunde lang mochte ich ge
wandert sein, als -ich eine Waldlichtung erreicht -
die mit einer kleinen Anhöhe abschloß . ,

,'Forschung folgt.

Katholische Kirche.
Sonntag , den 25 - November 1917.

Frühmesse 7 tlhr , Hospitalkirche 7 Uhr
Nviinenkirche 8 Uhr , Gymnasialgottesdienst » V.
"hr . Hochamt 10 Uhr.

Nachmittags 2 Uhr Andacht.

Evangelische Kirche.
25 . Somuag nach Trinitatis . 25 . 11 . 1917

10 Gottesdienst in Hadamar.
'/<2 Uhc Gottesdienst in Langendernbach,

Die Kirchensammlungist für das Diakvnissen-
Mutterhaus Paulinenstift in Wiesbaden be¬
stimmt.

- -' s - -7 CüSSSm

vorzüglicher Dualität  zu haben in eer
^Druckerei von Ij . W Hörter.

An- niid jUintflilfforitiiilare
für den Fremdenverkehr

zu baben in der Erpediton dieses Blattc«



An unsere
Abonnenten!

Unseren vererhlen 2Ibo*nentm zur gefl.
Mitteilung, daß eine Einschränkung in der
Lieferung der „Illustrierten Beilage" infol¬
ge Papiermangel vom 1. Januar 1918 ab
erfolgen muß und zwar erscheint von da ab
eine„chseitige illuftri:rte Beilage."

Für den Rest des Kalenderjahres erscheint
die öseitige Beilage nur noch 14tägig und
zwar erscheint die Nr. 47 am 1. Dez., die
Nr. 48 am 15- Dez. und Nr. 49 am 29.
Dezember.

Der Zwang der Varhältnisse veranlaßtdie
Störung des bisherigen Verkehrs. Sobald
geänderte Zeitverhältnisse eintretm wird die
Erscheinung der „illustrierten Beilage" in
alter Weise erfolgen.

Vit IfMtion.

BekinMü
Die Zwischenscheine für die5®„Schuldverschrei¬

bungen der VI. Kriegsanleihe können vom
26. Novemberd Js. ab

in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen umgetauscht werden.
Der Umtausch findet bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen", Berlin W 8. Behr¬

enstraße 22, statt. Außerdem übernehmen sämtliche Reichsbankanstalten mit Kasseneinrichtung
bis zum 15 . Juli 1918 bie kostenfreie Vermittlung des Umtausches. Nach diesem Zeitpunkt kön¬
nen die Zwischenscheine nur noch unmittelbar bei der „Umtauschstelle für die Kriegsanleihen" in
Berlin umgetauscht werden.

Die Zwischenscheine sind mit Verzeichnissen, in die sie nach den Beträgen und innerhalb die
ser nach der Nummernfolge geordnet einzutragen sind, während der Vormittagsdienstundenbei
den genannten Stellen einzureichen:Formulare zu den Verzeichnissen sind bei allen Reichsbankan¬
stalten erhältlich.

Firmen und Kassen haben die von ihnen eingereichten Zwisckenscheine rechts oberhalb der
Stücknummer mit ihrem Firmenstempel zu versehen.

Mit -dem Umtausch der Zwischenscheine für die 4V-°° Schatzanweisungcn der «.
Kriegsanleihe in die endgültigen Stücke mit Zinsscheinen kann nicht vor denfflO. Dezember
b egonnen werden; eine besondere Bekanntmachung hierüber folgt am 1. Dezember.

Berlin, im November 1917.

Krichshlmk Direktorin!».
Havenstetn. v. Grimm.._ 1

Allgem .Ortskrankenkasse
des Kre ises Limburg.

Den Arbeitgebern
von versicherungspsiichtigen Mitgliedern unserer Kasse bringen M die

Bestimmung des § 13 der Kassensatzung in Erinneruni, wonach,AnDe-
runae« des Bcschäftigungsverhällnisses, d»c sur «
rechnuna der Beiträge erheblich sind, binnen drer Tagen
der Kasse auznzeigen sind. Die Unterlassung dieser Meldungen, 1"
es vorsätzlich oder fahrlässig, zieht Bestrafung der Meldepflichtigen nach

530 und 531 der Reichsversicherungsordnung*) nach sich.
Arbeitgeber werden deshalb.ersucht, nachzuprüfen, ob bieDie von

Ihnen Uchäfti 'gten Personen mit den ihnen zur Zeit gewährten Lohn
bei uns richtig gemeldet sind. (Erfahrungsgemäß meldenz. B. Arbeit¬
geber von Dienstboten diese nur mit ihrem Anfangslohn an, un¬
terlassen dann aber last durchweg die Ameige von später bemillrgten
Lohnerhöhungen. Ferner dürfte die größere Mehrzahl der allen Arbi¬
tern und Angestellten in den letzten Monaten infolge der Neuerung wie¬
derholt bewilligten Lohnzulagen bei uns nicht gemeldet worden fern; nur
von einer ganz geringen Zahl dieser Versicherten hegen uns brs letzt
Lohnveränderungsanzeigen vor.)

Die Kasse wird demnächst durch Beauftragte bei den 2lt6eü9ebein
an Ort und Stelle nachprüfen lasten, ob diese alle von ihnen beschastrg-
ten versicherungspflichtigen Personen bei uns angemeldet und dnoer die
Löhne richtig angegeben haben. ^ t „ . . ..

Soweit zufolge dieses Hinweises bie zur Zeü bestehenden Unuchtig-
tiakeiten«der Unterlassungen von Meldungen nunmehr (noch vor unterer
Nachprüfung an Ort und Stelle) unverzüglich durch Nachmeldung besei¬
tigt werden, soll von Strafmaßnahmenabgesehen werden.

Für alle Meldungen sind die vom Kastenvorstand vorgeschrrebenen
und bei der Kasse und den Meldestellen erhältlichen Meldeformulare zu
benutzen.

% itnbnt , im November 1917
Her Mtiib.

Bringt im vaterländischen Interesse au allen Dienstagen
entb ehrliche getragene Kleidung , Wäsche und Schuhe entgeldlich
oder unentgeldlich an 'oie

Altkleiderstelle in Limburg
Walderdorfer Ho/ Fahrgaffe Nr . 5,

oder gebt sie an die hierfür vom Kreisausschust bestellten Auf
laufe r ab.

Trouer -DrucUsachen
Trauerblieie, in jedem Format.
Danksaguiigskarten,
Trauerbilder,

iefert in bester Ausführung , in kürzester Frist um
eder Zeit die

DruckereiJ. W. Hörter, Hadamar.

Anbiete Ia weisse
*fT530 ~der Reichsversicherungsordnung lautet: , . . .

I Wer seiner Pflicht zuwider Versicherungspflichtigenicht anmeldet oder pp-,
kann, falls er vorsätzlich handelt, mit Geldstrafebis zu: dreihundert Mark , « n
salls er fahrlässig handelt, mit Geldstrase bis zu einhundert Mark bestraft
werden. (Hierunter fallen auch Lohnveränderungsanzeigen ! ) .
II. Wer die Vorschriften über Meldung Versicherungspflrchtiger oder PP. rn
anderer Weise verletzt, kann mit Geldstrafe bis zu zwanzig Mark bestraft
werden.

lvs Diese Strafen verhängt das Wersicherungsamt. Auf Beschwerde entscheidet
das Oberversicherungsamt endgültig.
8 531 lautet : . -
I. Unabhängig von der Strafe hat die Kasie die rückständigenBeiträge nach.

II. Sie kann den Bestraften außerdem die Zahlung des Ein» bis Fünffachen
der rückständigen Beiträge aufei legen. Der Betrag wird lute Gemeindeabga¬
ben beigetrieben. _ _ _

zl,n s4. November 1917 sind 2 Bekanntmachungen.
Nr- L 115. 11. 17. K. % A -, betreffend AuSnahmebewilligung

zu der Bekanntmachung Nr. L. 800. 4. 17. K. R. 21, betreffend Be¬
schlagnahme, Behandlung, Verwendung und Meldepflicht von rohen
Kanin-, Hasen- und Katzenfellen und aus ihnen hergestelllem Leder vom
1. Juni 1917:

Nr . L. 115. 11. 17. K. R. ». 2. Ang., betreffend Verkaussverflich-
tuna von rohen Kanin-, Hosen- und Katzenfellen erlassen worden.

Der Wortaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern̂ veröf¬
fentlicht morden. Stellv . ESeueralkommando 18 ..ArrneekorpS

Scheuerpostn„MI"
Vorzügliches Reinigungsmittel

Vom Kriegsausschuss genehmigt
per Kilo 1. — Mk,

Kübel von 25, 30 und 50 kg zu beziehen gegen Naclm&h®e
Wiederverkäufer und Grossabnehmerenispr. billiger.

Wöchentlich noch bis zu 10 ‘.Waggon abzugeben.
Vertreter an allen Plätzen gesucht.

Ludwig Rieger, Strassburgi. E. |
Hol:enlohestrasse 24.

«essatüsatsüsi ;.v •Turme •«x

ArhMiichtt
u haben in der TnickereidekHolcmaniAizeiglt Kt iil>
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